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mäßigten bezeichnen. die eingelangten Offerten finb
bis pm SröffnungStage unbebingt oerßhloffen ju halten,
unb foflen tn -JXnrriefentjeit non mtnbeftenS jroet Seamten
geöffnet unb beßanbelt werben. Ueber ben ©röffnungS»
aft ift ein Srotofoß p führen. Son ber Sergebung ber
Arbeiten finb bte Seroerber unoerjügtidE) tn Kenntnis ju
feßen, benen auch bte Sotaïfummen ber ®ingaben auf
Set langen zur ©in ficht p fielen haben. f>tnßchtltch ber
3ufd)lag§erteilung n>irb ber ©runbfaß aufgeßeflt, baff
meßt auSßhließltch baS niebrigfte Angebot berücfftc^tigt
roerben bürfe, in erfter Ctnie foßen CelßungSfähigfett
unb ©arantie für rechtzeitige, funftgeredbte unb geroiffen*
hafte SluSfüßrung in Setracßt gezogen roerben. 3m 2luS=
lanb domizilierte finb nur zu berücffichligen, roenn bte

betreffenben Arbeiten im Snianbe gar nicht ober nur
roefentlich ungünftiger gemalt werben lönnen.

die Sergebung bat in ber Segel auf Sacljmaß
unb gegen Gablung oon ©inheitSpretfen ftattzufinben,
gegen eine Saufdjalfumme nur bann, roenn ber ©egen»
ftanb ber StuSfchreibung tn allen fetnen ©tgenfdjaften
genau befannt gegeben werben ïann. Sergebung ganzer
Hochbauten an nur einen Unternehmer foß nur au§=

nahmSroeife geftattet roerben. SuSgefehloffen oon ber
Serücffichtigung finb Angebote, roeldje greife forbern,
ble tn einem berart igen SJiißoerhältniS ju ber 3lrbeit
fteben, baS eine orbnungSmäßige 2luSfül)rung nicht er=
roarten läßt. ©leidj ftnb zu bebanbeln ®iitgaben, bie
Sletfmale ungenügenber ©rfaßrung unb ©acßfenntnlS
ober beS unlantern SBettberoerbeS an ficb tragen, ebenfo
©ingaben oon Unternehmern, roelcbe für eine iûdjtige,
pünftlidhe unb ooßßänbige Ausführung bie erforberlt^e
Sicherheit nicht bieten. Set gleichwertigen Singeboten
finb bte oriSanfäffigen ©eroerbetretbenben, bie ben ge=
nannten SorauSfeßungen entsprechen, zu berüdficbtigen.

Sei Cieferungen foüen bie ©rfteßer ben Sorrang
oor ben $änblern erhalten. 3n jebem gafl ift mit bem
Unternehmer ein erfchöpfenber fcljrtft lieber Sertrag abzu=

fdjließen. die Abrechnung foß in ber Segel innert
SionatSfriß nach gertigfteßung ftatlfinben, bei großem
Arbeiten finb Abfd)IagSzahIungen bis auf 90 Prozent
beS jeweiligen ©d)äßnngSroerteS ber Arbeit zu leiften.
der ©arantlerüdhalt ift zu bem lanbesfiMtdjen HW'
tßefarzlnSfuß z" oerztnfen unb fpäteßenS zwei Saßre
nach Abnahme ber Arbeit auszuzahlen. Konoentional»
ftrafen, beren §öhe fich in angemeffenen ©djranfen zu
halten hat, ftnb in ber Segel nur bann auSzubeblngen,
roenn ein erhebliches Qntereffe an ber SertragSerfüßung
befteht- die îantonalen Sehörben haben bafür ©orge
ZU tragen, baß bei öffentlichen Sauten mit ©taatSbeitrag
bie oorfteßenb ffizzterten ©runbfäße ftnngemäß geßanb=>

habt roerben. die roohlburcßbachte Sorlage, bie nun
für bie Sin gehörigen ber ©eroetbeoereine ©efeßeSfraft
erlangt hat, iß bei gelreuet Qnneßaltung aßer Seteiligten
geetgnet, baS ©ubmiffionSroefen tn gefunbere Sahnen zu
lenîen, als fie bisher innegehalten würben.

2l£fitmitlatoren^anMampen.
dtefe Campen finb nicht zu oerroccßfeln mit ben îletnen

dafdjenlaternen, wie fie ja maffenhaft im ißrioatgcbrauch
finb. @S haben bie nebenßeßenb abgebilbeten Campen
bei ^odh= unb diefbauten großen Sffierl, wie z- S. bei
Kanalifationen, tn bunllen Säumen, ©ie btenen auch
oorzügiieß tn Säumen, roo Karbib aufbewahrt wirb, tn
SlzetplengaSanlagen ufro. dte Campen werben oon ber
Schweizer. Af f umulatoren» gabrif Örlifon in
oerfchiebenen ©rßßen bis 17 Srennftunben aufgeführt.

©elbft ba, roo man elefhifcße Campen im Anfdjlu
an irgenb etn ©tromneß beßßt, foßte man lieber unab-

hängige AffumulatoreroCampen oerroenben, weil fdßott

fehr otele UnglfidSfäße mit lôtlic^em Ausgang oorge.
fommen finb.

©eßüßt auf folche Sorfäße, hat man tn großen Sief»

trizitätSroerten foleße 2Ufumulatoren=ß>anblatnpen ange»
feßafft unb oerroenbet feine transportablen Campen mehr,
welche mit bem Sftafchlnenftrom oerbunben finb. übet
bte Sefchaffenheit ber Campe möge folgenbeS bienen:

$üt Campen, bte nur zeßroeife unb nach längeren
Raufen roteber benußt roerben, werben Affumulatocen
mit ©pezialplatten angefertigt, die Campen roerben in
Siattfilbergeßäufe mit AMumuIatoren tn 3cüuloibgefäffen
aufgeführt.

daS ©ehäufe iß aus fräftigem ÜJlattfilberblecß h«=
gefteßt unb beftßt außer bem dragbügel noch einen

3ltfumulatoren=©anbIampe.

ftabilen draghafen zum bequemen dragen ber Campe

am ©urt. ©ämtliche dette beS drehf^alterS ftnb. leicht

auSroedjfelbar. @S empßehlt ftch» bte ©d)alterteile öftere
mit Safeline einzufetten, die Satterle ift in einem 8^'
lutoibfaßen eingebaut unb mit reiner ©äurefüßung unb

©äureraumfehußforb oerfehen. Sei fachgemäßer Sehatib»

lung finb biefelben ooßfommen fäurebidht. der Schuß'

forb ift aus Sîeffing hergeßeßt unb wirb nur auf auf*

brücfllche Seßeßung mitgeliefert, derfelbe läßt ftd) jeboch

auch nadhträgtich ohne weiteres auffeßen. die ©lühlamp?,
2 Solt, 0,75 9lmp., gibt eine Cichtßärfe oon 1,5 |)efner=

ferzen, roelcße buriß ben Seßeftor auf baS etroa 8eh"'
fac^e oerßärft wirb. GL W.

IRheintfeheï §oljmarft. Im Sunbholzmarft hielt

bie rußige Stimmung an. Um einen aßzu ßarfen drucr

auf ben Sßarft zu oerhtnbern, feßränfen ja rooßl bte gorfn
ämter bie gäßungen ein, aber troßbem gehen forooßl bte

©ägeroerfe, rote auch bie Cangholzhänbler zögernb im

fauf oor. Son Sabelhölzetn waren für delegraphen«

ftangen geeignete Stämme aßerbtngS gefugt, die Seich»'

poßoerroaltung forbert jeßt roieber Angebote auf größere

Siengen delegraphenßanaen etn. Son Harthölzern fut»

©feßen fortgefeßt febr begehrt geroefen. damit hängen

692 Jllnstr. schtveiz. Handw .-Zeitung („Meisterblatt") à tg

mächtigten bezeichnen. Die eingelangten Offerten sind
bis zum Eröffnungstage unbedingt verschlossen zu halten,
und sollen in Anwesenheit von mindestens zwei Beamten
geöffnet und behandelt werden. Ueber den Eröffnungs-
akt ist ein Protokoll zu führen. Von der Vergebung der
Arbeiten sind die Bewerber unverzüglich in Kenntnis zu
setzen, denen auch die Totalsummen der Eingaben auf
Verlangen zur Einsicht zu stehen haben. Hinsichtlich der
Zuschlagserteilung wird der Grundsatz aufgestellt, daß
nicht ausschließlich das niedrigste Angebot berücksichtigt
werden dürfe, in erster Linie sollen Leistungsfähigkeit
und Garantie für rechtzeitige, kunstgerechte und gewissen-
hafte Ausführung in Betracht gezogen werden. Im Aus-
land Domizilierte sind nur zu berücksichtigen, wenn die
betreffenden Arbeiten im Inlands gar nicht oder nur
wesentlich ungünstiger gemacht werden können.

Die Vergebung hat in der Regel auf Nachmaß
und gegen Zahlung von Einheitspreisen stattzufinden,
gegen eine Pauschalsumme nur dann, wenn der Gegen-
stand der Ausschreibung in allen seinen Eigenschaften
genau bekannt gegeben werden kann. Vergebung ganzer
Hochbauten an nur einen Unternehmer soll nur aus-
nahmsweise gestattet werden. Ausgeschlossen von der
Berücksichtigung sind Angebote, welche Preise fordern,
die in einem derartigen Mißverhältnis zu der Arbeit
stehen, das eine ordnungsmäßige Ausführung nicht er-
warten läßt. Gleich sind zu behandeln Eingaben, die
Merkmale ungenügender Erfahrung und Sachkenntnis
oder des unlantern Wettbewerbes an sich tragen, ebenso

Eingaben von Unternehmern, welche für eine tüchtige,
pünktliche und vollständige Ausführung die erforderliche
Sicherheit nicht bieten. Bei gleichwertigen Angeboten
sind die ortsansässigen Gewerbetreibenden, die den ge-
nannten Voraussetzungen entsprechen, zu berücksichtigen.

Bei Lieserungen sollen die Erstellerden Vorrang
vor den Händlern erhalten. In jedem Fall ist mit dem
Unternehmer ein erschöpfender schriftlicher Vertrag abzu-
schließen. Die Abrechnung soll in der Regel innert
Monatsfrist nach Fertigstellung stattfinden, bei größern
Arbeiten sind Abschlagszahlungen bis auf 9V Prozent
des jeweiligen Schätzungswertes der Arbeit zu leisten.
Der Garantterückhalt ist zu dem landesüblichen Hypo-
thekarzinsfuß zu verzinsen und spätestens zwei Jahre
nach Abnahme der Arbeit auszuzahlen. Konventional-
strafen, deren Höhe sich in angemessenen Schranken zu
halten hat. sind in der Regel nur dann auszubedingen,
wenn ein erhebliches Interesse an der Vertragserfüllung
besteht. Die kantonalen Behörden haben dafür Sorge
zu tragen, daß bei öffentlichen Bauten mit Staatsbeitrag
die vorstehend skizzierten Grundsätze sinngemäß geHand-
habt werden. Die wohldurchdachte Vorlage, die nun
für die Angehörigen der Gewerbeoereine Gesetzeskraft
erlangt hat, ist bei getreuer Jnnehaltung aller Beteiligten
geeignet, das Submissionswesen in gesundere Buhnen zu
lenken, als sie bisher innegehalten wurden.

Akkumulatoren-Handlampen.
Diese Lampen sind nicht zu verwechseln mit den kleinen

Taschen laternen, wie sie ja massenhaft im Prioatgebrauch
sind. Es haben die nebenstehend abgebildeten Lampen
bei Hoch- und Tiefbauten großen Wert, wie z. B. bei
Kanalisationen, in dunklen Räumen. Sie dienen auch
vorzüglich in Räumen, wo Karbid aufbewahrt wird, in
Azetylengasanlagcn usw. Die Lampen werden von der
Schweizer. Akkumulatoren-Fabrik Orlikon in
verschiedenen Größen bis 17 Brennstunden ausgeführt.

Selbst da, wo man elektrische Lampen im Anschiu
an irgend ein Stromnetz besitzt, sollte man lieber unab-

hängige Akkumulatoren-Lampen verwenden, weil schon

sehr viele Unglücksfälle mit tätlichem Ausgang vorge-
kommen sind.

Gestützt auf solche Vorfälle, hat man in großen Elek-

trizitätswerken solche Akkumulatoren-Handlampen ange-
schafft und verwendet keine transportablen Lampen mehr,
welche mit dem Maschinenstrom verbunden sind, über
die Beschaffenheit der Lampe möge folgendes dienen:

Für Lampen, die nur zeitweise und nach längeren
Pausen wieder benutzt werden, werden Akkumulatoren
mit Spezialplatten angefertigt. Die Lampen werden in
Mattsilbergehäuse mit Akkumulatoren in Zelluloidgefässen
ausgeführt.

Das Gehäuse ist aus kräftigem Mattsilberblech her-
gestellt und besitzt außer dem Tragbügel noch einen

Akkumulatoren-Handlampe.

stabilen Traghaken zum bequemen Tragen der Lampe

am Gurt. Sämtliche Teile des Drehschalters sind, leicht

auswechselbar. Es empfiehlt sich, die Schalterteile öfters-
mit Vaseline einzufetten. Die Batterie ist in einem Zel-

luloidkasten eingebaut und mit reiner Säurefüllung und

Säureraumschutzkorb versehen. Bei sachgemäßer BeHand-

lung sind dieselben vollkommen säuredicht. Der Schutz-

korb ist aus Messing hergestellt und wird nur auf aus-

drückliche Bestellung mitgeliefert. Derselbe läßt sich jedoch

auch nachträglich ohne weiteres aufsetzen. Die Glühlampe,
2 Volt, 0,75 Amp., gibt eine Lichtstärke von 1.5 Hefner-

kerzen, welche durch den Reflektor auf das etwa Zehn-

fache verstärkt wird.

Holz-Marktberichte.
Rheinischer Holzmarlt. Am Rundholzmarkt hielt

die ruhige Stimmung an. Um einen allzu starken Druck

auf den Markt zu verhindern, schränken ja wohl die Forst-

ämter die Fällungen ein, aber trotzdem gehen sowohl die

Sägewerke, wie auch die Langholzhändler zögernd im Ein-

kauf vor. Von Nadelhölzern waren für Telegraphen-

stanzen geeignete Stämme allerdings gesucht. Die Reichs-

postverwaltung fordert jetzt wieder Angebote auf größere

Mengen Telegraphenstangen ein. Von Harthölzern sino

Eschen fortgesetzt sehr begehrt gewesen. Damit hängen
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audi Me bafür erweitert fe^r ßoßen greife zufammen. Jm
Sorftamt larllruße rourben te%tt»ln ©fcßenftämme 1. II.
mit SIE. 158.—, 2. II. mit SOW. 140.— bi! 150.—,
3. II. mit SIE. 130.— bil 137.—, 4. II. mit SUE. 111.—
bis 117.— utib 5. II. mit SIE. 92,50 bal lubiEmeter
ab SEBalb bewertet ©te fïott befestigten Iraftroagen
unb glugjeugfabriEen nehmen belangreiche Sofien ©feßen
auf. ©ießenftammhotz rourbe menig beamtet. Set einem
Eûrjlt^en SerEauf in Saben ftellte fiel) ber ©rlö! fût
gi^enftämme 1. II. auf SIE. 95.—, 2. If. auf SIE. 75.—,
3. II. auf SIE. 60.-, 4. II. auf SIE. 40.-, 5. II. auf
SIE. 27 — für ba! lubiEmeter ab SBalb. SBeißbucßen»
Ijbljer rourben oon ben ©dßuhletßenfabriEen ftetë begehrt,
roeil bie ©htfnßr aullänbifcßer Sffiare in! ©toefen geriet,
fjainbudjen 3. II. Eofteten bei einem SerEauf in iarll»
tube SIE. 41.—, 4. II. SIE. 39.— unb 5. II. SIE. 30.50
ba§ lubiEmeter. Sei einer Setbingung bei babifdfen
gorfiami! ©mmenbingen oon Sueben» unb ©ießenftamm»
jjolj fehlten bie ©ebote ooüßänbig. Sei etnem Serfauf
bei elfäfßfcßen gorftamt! ©aglburg rourben 2600 lubiE»
meter ©annenftämme unb < Slbfdßnitte bei Slnfcßlägen oon
SIE. 10.— Ml 26.— bejro. SIE. 11.— bië 22.- ju
82 % biefer ©infcßäbungen abgegeben, ^apierfjöfjer unb
©rubenßölzer batten jtemtidb regelmäßige Stacßfrage.

Uerscbiedene$.

f Stegierunglrat J. leBcr tu ©djaffbaufe», SBor»
fteljer ber Eantonaten SanDtrdtton, iß im 67. Sllter!»
jähre geftorben. Stil energifeber, zielbewußter unb roeit»
bltdfenber Slann erprobte ficbi |>err leüer junacfjft all
Semetnbepräfibent feiner Elettgauifdjen £elmatgemetnbe
Siblingen. jm Jahre 1895 rourbe ber Eluge Sanbroirt
in bie Eantonale Serroaltunglbeßörbe geroäßlt. ©r ftanb
of)tte Unterbeut an ber Spiße ber Sau» unb Sertebrl»
bireEtion. ©I roar berounbernlroert, rote rafcß fiel) ber
mit großer Segabung unb SlrbeitlfreubigEett aulgeßattete
Siblinger ©emetnbepräfibent in bie oerfcßlebenen Stuf--

gaben ber ißm unterßeüten ©ireEtionen einarbeitete. 3l£l
Eantonaler SaubireEtor, roie all SerEeßrlbireEtor bat Sie»

gierunglrat leller tn ben jroei ©ejennten feiner amtlichen
lätigEett Sebeutfamel gefdjaffen unb in ßoßem Slaße
anregenb geroirEt. Sin ben SaubireEtor leüer roerben
für alle fetten jroei große oolElroirtfchaftliche Unterneß»
mungen bei lanfonl ©cßaffßaufen erinnern, ©ie ©dßaf»
futtg ber für eine Steiße oon Sanbgemeinben, oor allem
bie Stanbengemetnbe ©cßfettheim, wichtige Straßenbahn
Scßaßßaufen» ©cßleithetm roar in erfier Slnte ein Ser»
bienß oon Stegierunglrat leüer. ©einer rüdEficßtllofen
Snergie unb feinem beneibenlroerten Optimilmul gelang
«8, aüer ber ©cßroterigEeiten Çerr ju roerben. Die fid)
biefem ißrofeEt entgegenfteüten. ©ie jroeite fpauptiat bel
SaubireEtor! leüer ift bie Schaffung bei Eanto»
»alen ©leEtrijitätlro er Eel, bal nicht nur bteSolEl»
»irtfcßaft bei lantonl ©cßaßhaufen befruchtet, fonbern
auch ber ©taatlEaffe Jahr für Jahr beträchtliche Jufdßüffe
Sufüßrt. Stil ©cßaffßaufer SerEebrlpolitiEer hat
^egterunglrat leüer in ben legten jroei Jahrzehnten
ünen großen SBeitblicf beEunbet. Slll Sijepräfibent bei
manbenbahnEomiteel ift er mit unermüblichem ©ifer in
Stort unb Schrift für bie SerroirElichung btefel fo be»

beutfamen ©ifenbahrotprcjeEte! eingetreten, ©ie Sebeu»

fing ber ©roßfcßiffaßrt auf bem Stßetn für bie Schweiz
jw aügemeinen unb ©cßaßßaufen im fpejteüen bat fserr
%terunglrat leüer all einer ber erften erEannt; er
|at mit feinem ganzen tätigen Optimilmul für btefe
3bee ißropaganba gemacht, ©er Serbanb für bie ©ebiff»
batmachung bei Dberrßefnl befaß in ihm bil ju feinem
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©obe feinen bocßgefchätßen Sizepräfibenten. ©cßon in
jenen gelten, ba bie Organe ber ©ehmeizetifeßen Sanbe!»
baßnen bem ©ebanEen Der Stheinfdbißaßrt burcßaul fEep=

ttfeß gegenübetftanben, ift ber SerEeßrlbireEtor bei lan»
tonl ©cßaffßaufen im Serroaltunglrat ber ©eßroetzerifeßen
Sunbelbaßnen mit ©nergie für bie Stßetnfcßißahrt ein»

getreten. Jn ben legten Jahren roibmete fieß leüer mit
befonberem ©ifer bem JuftanbeEommen ber Slorboft»
fchroeizerifchen IraftroerEe unb ber ©cßaffung bei ©glil»
auevroerEel. ©ine bureß unb burch großzügige, energifdje,
roeitblicfenbe ^ßerfönlichEeit, hat Stegierunglrat leüer tn
ber roictfchaftlpolitifchen ©ntroictlung bei lantonl ©chaff»
häufen in ben legten beiben Jahrzehnt«" tiefe ©puren
htntertaffen. „St. B- 3^9 "

©mnöSmthfßhrnRß. ©er Sunbelrat all Oberauf»
ficßtlbebörbe über bie ©runbbuchführung hatte bie Jrage
Zu enifcheiben, ob nach eibgenöffifcfjem Stedßt bei Söfchung
eine! oorgehenben, noch unter früherem Eantonalen Stecht

errichteten ©runbpfanbrecht! im ©runbbuche eine fo»

genannte leere ißfanbftelte entftehe unb ob bem»

gemäß ohne befonbere StachganglerElärungen ber nach»
geßenben tßfanbgläubiger ein neue! SSfanbredfjt im Stange
bei gelöfd|ten begründet roerben Eönne. Stadß Slnfidht
bei Sunbelrate! ift bie! gemäß ben Überganglbeftim»
mungen zum gioilgefeßbudh (©cß.»©. Slrt. 30) nicht ber
Jaü. ©er ©runbbuchoerroalter hat oon aüen nach'
gehenben ißfanbgläubigern au! tß fanbrechten bel alten
ober bei neuen Stecht! Elare unb unzroeibeutige Stach»

gangletElärungen zu forbetn unb erft geftußt barauf bal
neue im Stange bei oorhergeßenben ißfanbrechtS im ©runb»
budß einzutragen. Sludß ber Umftanb, baß tn etnem nach»
gehenben, unter ber ^errfeßaft bel glollgefe^huchel et»
richteten Jnhaberfdßulbbrief bte beftehenben Sfanbrechte
all Sorgang bezeichnet ftnb unb Eetn StachrücEunglrecßt
feßgefeßt iß, Eanrt im ©runbbuchoerEeßr btefe aulbrücf»
liehen Stadßgünglerflärungen bei ©dßulbbriefgläubiger!
nicht erfetjen. ©I iß nicht $ fließt bei ©runbbudßoer»
roalterl, burch Slullegung früherer SBtüenlerEIärungen
eine! beteiligten bie im ©runbbuchoetEeßr erforberltcße
BußimmnnglerElärung eine! fpätern ©läubigerl entbehr»
lieh zu machen, ©iefe Slufgabe liegt bem Stifter ob,
roenn biefer ©läubiger ftch roeigeri, bie nötige Stach»
ganglerflärung abzugeben, obroohl er nach ^r Sachlage
ßiezu oerpßichtet roäre.

fjolza&trieb iw ©larnerlanti. ©te SBälbet bilben
für bie ©agroen ein feßr roertooüe! Sermögenlftüdf. ©ie
miiffen benfelben zu einem roefentlichen ©eile bie Slittel
Zur jährlichen SlulgabenbccEung liefern. ©I mirb baher
einer rationeüen SBalbberoirtfdßaftung immer mehr Sluf»
merEfamEeit gefchenEt, unb e! iß feßr zu begrüßen, baß
oon Eompetenter Seite mit aüem StadßbrudE barauf hin»
gerofefen roirb. ©ie Jorfileute roerben immer meßr zu
State gezogen unb immer geringer roerben bte Jäüe, roo
man für ihre fachmänntfcßen SBtnEe unb Slnorbnungen
»cur ein Eletne! Setßänbnil zeigt unb nur gerabe ba!
aulfüßrt, roa! man muß. ®a unb bort bürfte oieüetcht
eine noch größere Semegunglfreißeit ber Saitmoarte ron
Sorteil fein. — ©cßon roieberßolt ift oom glatnerif^»
Eantonalen Jorßamte ben ©emeinben naße gelegt roorben,
heim Çolzabtrteb oon ber althergebrachten Sletßobe bei
„©thäßeii! auf bem ©todEe" abzugehen. 2Bo man biefer
Anregung Sta^aßmung oetfdßüfft ßat unb zum „Stach»
maßoerEauf" übergegangen iß, ßaben ©agroen unb £>oIzer
gute ©rfaßrungen gemacht. Setbe ©eile mürben nldßt
meßr Zum alten Serfaßren zurücEEeßren : ben §o*zern,
bie ein harte! Srot effen, iß ißr reblich oexbtenter ©ag=
lohn gefiebert unb auch bie Sffialbeigentümer Eommen zu
ißrer ©adße. ©iefen SBinter roirb an oerfeßtebenen Orten
bte Slufßolzuug im ©agloßn oorgenommen unter ber Sluf»
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auch die dafür erzielten sehr hohen Preise zusammen. Im
Forstamt Karlsruhe wurden letzthin Eschenstämme 1. Kl.
mit Mk. 158.—. 2. Kl. mit Mk. 140.— bis 150.—.
Z. Kl. mit Mk. 130.— bis 137.—. 4. Kl. mit Mk. 111.-
bis 117.— und 5. Kl. mit Mk. 92.50 das Kubikmeter
ab Wald bewertet Die flott beschäftigten Kraftwagen
und Flugzeugfabriken nehmen belangreiche Posten Eschen
aus. Eichenstammholz wurde wenig beachtet. Bet einem
kürzlichen Verkauf in Baden stellte sich der Erlös für
Eichenstämme 1. Kl. auf Mk. 35.—. 2. Kl. auf Mk. 75.—.
3. Kl. auf Mk. 60.-. 4. Kl. auf Mk. 40.-. 5. Kl. auf
Mk. 27.— für das Kubikmeter ab Wald. Weißbuchen-
HSlzer wurden von den Schuhleistenfabriken stets begehrt,
weil die Einfuhr ausländischer Ware ins Stocken geriet.
Hainbuchen 3. Kl. kosteten bei einem Verkauf in Karls-
ruhe Mk. 41.—. 4. Kl. Mk. 39.— und 5. Kl. Mk. 30.50
das Kubikmeter. Bei einer Verdingung des badischen
Forstamts Emmendingen von Buchen- und Eichenstamm-
holz fehlten die Gebote vollständig. Bei einem Verkauf
des elsässtschen Forstamts Dagsburg wurden 2600 Kubik-
meter Tannenstämme und Abschnitte bei Anschlägen von
Mk. 10.— bis 26.— bezw. Mk. 11.— bis 22.- zu
82 °/o dieser Einschätzungen abgegeben. Papierhölzerund
Grubenhölzer hatten ziemlich regelmäßige Nachfrage.

vmchiàet.
î RegierungSrat I. Keller i« Schasfhausen. Vor-

steher der kantonalen Bandirektio», ist im 67. Alters-
jähre gestorben. Als energischer, zielbewußter und weit-
blickender Mann erprobte sich Herr Keller zunächst als
Gemeindepräsident seiner klettgauischen Heimatgemetnde
Siblingen. Im Jahre 1895 wurde der kluge Landwirt
in die kantonale Verwaltungsbehörde gewählt. Er stand
ohne Unterbruch an der Spitze der Bau- und Verkehrs-
direktion. Es war bewundernswert, wie rasch sich der
mit großer Begabung und Arbeitsfreudigkeit ausgestattete
Siblinger Gemeindepräsident in die verschiedenen Auf
gaben der ihm unterstellten Direktionen einarbeitete. Als
kantonaler Baudirektor, wie als Verkehrsdirektor hat Re-
gierungsrat Keller in den zwei Dezennien seiner amtlichen
Tätigkett Bedeutsames geschaffen und in hohem Maße
anregend gewirkt. An den Baudirektor Keller werden
für alle Zeiten zwei große volkswirtschaftliche Unterneh-
münzen des Kantons Schaffhausen erinnern. Die Schaf-
fung der für eine Reihe von Landgemeinden, vor allem
die Randen gemeinde Schleitheim, wichtige Straßenbahn
Schaffhausen-Schleitheim war in erster Linie ein Ver-
dienst von Regierungsrat Keller. Seiner rücksichtslosen
Energie und seinem beneidenswerten Optimismus gelang
es, aller der Schwierigkeiten Herr zu werden, die sich
diesem Projekt entgegenstellten. Die zweite Haupttat des
Baudirektors Keller ist die Schaffung des kanto-
nalen Elektr izitätsWerkes, das nicht nur die Volks-
wirtschaft des Kantons Schaffhausen befruchtet, sondern
auch der Staatskasse Jahr für Jahr beträchtliche Zuschüsse
zuführt. Als Schaffhauser Verkehrspolitiker hat
Regterungsrai Keller in den letzten zwei Jahrzehnten
ünen großen Weitblick bekundet. Als Vizepräsident des
Randenbahnkomitees ist er mit unermüdlichem Eifer in
Wort und Schrift für die Verwirklichung dieses so be-

deutsamen Eisenbahn-Projektes eingetreten. Die Bedeu-
sung der Großschiffahrt auf dem Rhein für die Schweiz
w> allgemeinen und Schaffhausen im speziellen hat Herr
Regierungsrat Keller als einer der ersten erkannt; er
M mit feinem ganzen tätigen Optimismus für diese
Idee Propaganda gemacht. Der Verband für die Schiff-
barmachung des Oberrheins besaß in ihm bis zu seinem

Tode seinen hochgeschätzten Vizepräsidenten. Schon in
jenen Zeiten, da die Organe der Schweizerischen Bundes-
bahnen dem Gedanken der Rheinschiffahrt durchaus skep-
tisch gegenüberstanden, ist der Verkehrsdirektor des Kan-
tons Schaffhausen im Verwaltungsrat der Schweizerischen
Bundesbahnen mit Energie für die Rheinschiffakrt ein-
getreten. In den letzten Jahren widmete sich Keller mit
besonderem Eifer dem Zustandekommen der Nordost-
schweizerischen Kraftwerke und der Schaffung des Eglis-
auerwerkes. Eine durch und durch großzügige, energische,
weitblickende Persönlichkeit, hat Regierungsrat Keller in
der wirtfchaftspolilischen Entwicklung des Kantons Schaff-
Hausen in den letzten beiden Jahrzehnten tiefe Spuren
hinterlassen. „N. Z. Ztg."

GrundSuchfsihrasg. Der Bundesrat als Oberauf-
sichtsbehörde über die Grundbuchführung hatte die Frage
zu entscheiden, ob nach eidgenössischem Recht bei Löschung
eines vorgehenden, noch unter früherem kantonalen Recht
errichteten Grundpfandrechts im Grundbuche eine so-

genannte leere Pfand st elle entstehe und ob dem-
gemöß ohne besondere Nachgangserklärungen der nach-
gehenden Pfandgläubiger ein neues Pfandrecht im Range
des gelöschten begründet werden könne. Nach Ansicht
des Bundesrates ist dies gemäß den Ubergangsbeftim-
münzen zum Zivilgesetzbuch (Sch.°T. Art. 30) nicht der
Fall. Der Grundbuchverwalter hat von allen nach-
gehenden Pfandgläubigern aus Pfandrechten des alten
oder des neuen Rechts klare und unzweideutige Nach-
gangserklärungen zu fordern und erst gestützt darauf das
neue im Range des vorhergehenden Pfandrechts im Grund-
buch einzutragen. Auch der Umstand, daß in einem nach-
gehenden, unter der Herrschaft des Zivilgesetzbuches er-
richteten Jnhaberschuldbrief die bestehenden Pfandrechte
als Vorgang bezeichnet sind und kein Nachrückungsrecht
festgefftzt ist. kann im Grundbuchverkehr diese ausdrück-
lichen Nachgangserklärungen des Schuldbrtefgläubigers
nicht ersetzen. Es ist nicht Pflicht des Grundbuchver-
Walters, durch Auslegung früherer Willenserklärungen
eines Beteiligten die im Grundbuchverkehr erforderliche
Zustimmungserklärung eines spätern Gläubigers entbehr-
lich zu machen. Diese Aufgabe liegt dem Richter ob,
wenn dieser Gläubiger sich weigert, die nötige Nach-
gangserklärung abzugeben, obwohl er nach der Sachlage
hiezu verpflichtet wäre.

Holzabtrieb im Glarnerland. Die Wälder bilden
für die Tagwen ein sehr wertvolles Vermögensstück. Sie
müssen denselben zu einem wesentlichen Teile die Mittel
zur jährlichen Ausgabendeckung liefern. Es wird daher
einer rationellen Waldbewirtschaftung immer mehr Auf-
merksamkeit geschenkt, und es ist sehr zu begrüßen, daß
von kompetenter Seite mit allem Nachdruck darauf hin-
gewiesen wird. Die Forstleute werden immer mehr zu
Rate gezogen und immer geringer werden die Fälle, wo
man für ihre fachmännischen Winke und Anordnungen
nur ein kleines Verständnis zeigt und nur gerade das
ausführt, was man muß. Da und dort dürfte vielleicht
eine noch größere Bewegungsfreiheit der Bannwarte ron
Vorteil sein. — Schon wiederholt ist vom glarnerisch-
kantonalen Forstamte den Gemeinden nahe gelegt worden,
beim Holzabtrieb von der althergebrachten Methode des
„Schätzers auf dem Stocke" abzugehen. Wo man dieser
Anregung Nachahmung verschafft hat und zum „Nach-
maßverkauf" übergegangen ist, haben Tagwen und Holzer
gute Erfahrungen gemacht. Beide Teile würden nicht
mehr zum alten Verfahren zurückkehren: den Hölzern,
die ein hartes Brot essen, ist ihr redlich verdienter Tag-
lohn gesichert und auch die Waldeigentümer kommen zu
ihrer Sache. Diesen Winter wird an verschiedenen Orten
die Ausholzung im Toglohn vorgenommen unter der Auf-
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